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Die Bürgermeisterin 

 Öffentliche 
Berichtsvorlage 
027/2026 
Dezernat I, gez. Diekmann 

 
 

Federführung: Datum: 

20-Kämmerei, Stadtkasse 07.04.2026 
Produkt: 

20.04 Beteiligungsverwaltung und -controlling 
 

Beratungsfolge: Sitzungsdatum: 

Rat der Stadt Coesfeld 07.05.2026 Kenntnisnahme 

 

Bericht der Bürgerstiftung Coesfeld zur Erläuterung der Vermögenslage der 
Addy-Bosten-Stiftung der Stadt Coesfeld zum 31.12.2025 

Beschlussvorschlag: 

Der Bericht der Bürgerstiftung Coesfeld zur Erläuterung der Vermögenslage und der 
Mittelverwendung der Addy-Bosten-Stiftung der Stadt Coesfeld zum 31.12.2025 wird zur Kenntnis 
genommen. 

 

 

 

Sachverhalt: 

Das Stiftungsvermögen der Addy-Bosten-Stiftung der Stadt Coesfeld wurde im Jahr 2005 der 
Bürgerstiftung Coesfeld treuhänderisch übertragen. 

Gemäß § 6 Abs. 2 der Satzung der nichtrechtsfähigen Addy-Bosten-Stiftung der Stadt Coesfeld 
hat die Bürgerstiftung Coesfeld auf den 31.12. eines jeden Jahres einen Bericht zu erstellen, der 
die Vermögenslage sowie Mittelverwendung erläutert und diesen der Stadt Coesfeld bis zum 31.3. 
des Folgejahres zur Kenntnis zuzuleiten.  

Da der Jahresabschluss in der Regel im Februar des Folgejahres von den Stiftungsgremien 
verabschiedet wird, erfolgt die Vorlage im Rat der Stadt von nun an in der ersten Ratssitzung 
nach dem 31.3. 

Die Unterlagen für das Kalenderjahr 2025 sind fristgerecht im März bei der Stadtverwaltung 
eingegangen. Um Kenntnisnahme wird gebeten. 

 

  

 

 

Klimarelevanz: 

Auch die Stadt Coesfeld hat die Verantwortung, die Potenziale für das Klimaneutralitätsziel 2045 

für Deutschland auszuschöpfen. Der Klimacheck prüft, ob die in der Politik behandelten Themen 

und Entscheidungen klimarelevant sind und wie sie qualitativ einzuordnen sind.  Ziele hierbei sind  
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• die Sensibilisierung für Klimaschutz und die Prüfung von Alternativen innerhalb der 

Verwaltung,  

• Transparenz über Auswirkungen verschiedener Vorhaben sowie  

• die Entscheidungshilfe für die Abwägung in politischen Gremien.  

Nicht immer ist die klimafreundlichste Variante umsetzbar, die Abwägung geschieht letztendlich 
immer unter Berücksichtigung aller Faktoren. 

 Negativ  Positiv x Keine  Keine Angabe 
möglich 

1. Immer auszufüllen: Was sind die Auswirkungen des Beschlusses/des berichteten 
Sachverhalts auf das Klima, warum gibt es keine oder warum ist keine Angabe möglich? 

 

2. Bei negativen Auswirkungen auszufüllen: Welche weiteren Potenziale gibt es zur 
Verminderung von negativen Klimawirkungen und zur Stärkung der Klimaanpassung, die 
im vorliegenden Beschluss/Bericht noch nicht berücksichtigt wurden? Warum wurde sich 
gegen Optimierungsoptionen entschieden, wenn diese im Planungsprozess bereits 
betrachtet wurden? 

 

 

 

Anlagen: 

Jahresabschluss zum 31.12.2025 inkl. Anschreiben mit Erläuterungen zur Mittelverwendung 
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